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Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung 

über die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften.

Vom 30. August 1966

Auf Grund des § 20 der Verordnung vom 21. Novem
ber 1963 über die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaf
ten (GBl. II 1964 S. 17; Ber. S. 92) in der Fassung des 
Abschnittes II Zifl. 3 des Beschlusses des Ministerrates 
vom 30. Juni 1966 über die Aufhebung, Ergänzung und 
Abänderung gesetzlicher Bestimmungen zu ihrer An
passung an den Erlaß des Staatsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 14. Januar 1966 über 
die Weiterentwicklung und Vereinfachung der staat
lichen Führungstätigkeit in der zweiten Etappe des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
— Auszug — (GBl. II S. 571) wird im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission und 
dem Minister für Bauwesen folgendes bestimmt:

§1

Der § 17 der Ersten Durchführungsbestimmung vom
3. Januar 1964 zur Verordnung über die Arbeiterwoh
nungsbaugenossenschaften (GBl. II S. 28) erhält fol
gende Fassung:

„(1) Die gemäß § 15 der Verordnung auf der Grund
lage der verbindlichen Richtlinien des Prüfungsver
bandes der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften 
ermittelten Nutzungsgebühren sind durch die örtlich 
zuständigen Preisstellen zu bestätigen.

(2) Die vereinnahmten Nutzungsgebühren sind in 
folgender Reihenfolge zu verwenden:

a) Deckung der Bewirtschaftungskosten,
b) Tilgung des zweiten Darlehens,
c) Zuführungen zum Fonds für laufende Reparatu

ren,
d) Deckung der Verwaltungskosten im Höchstbetrag 

von 30 MDN jährlich je Wohnung,
e) Zuführungen zum Amortisationsfonds für Gene

ralreparaturen.

(3) Soweit in bisher festgesetzten Nutzungsgebühren 
niedrigere Verwaltungskosten als 30 MDN jährlich 
je Wohnung berechnet wurden, können sonstige Ein
nahmen der AWG (z. B. Eintrittsgelder und Zinsein
nahmen) zur Deckung der Verwaltungskosten in Höhe 
des Differenzbetrages bis zu 30 MDN je Wohnung in 
Anspruch genommen werden. Alle darüber hinausge
henden Einnahmen sind dem Amortisationsfonds 
für Generalreparaturen bis zur Höhe von Vs % der 
Baukosten zuzuführen.“

§2

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 
vom 1. Juli 1966 in Kraft.

Berlin, den 30. August 1966

Der Minister der Finanzen
I. V.: K a m i n s k y  

Erster Stellvertreter des Ministers1. DB vom 3. Januar 1964 (GBl. II Nr. 4 S. 28)


